
7_" der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des NationalratesXIV. GP 

Bericht 

des Ausschusses für' soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (703 der Bei
lagen): Abkommen zwischen der Republik 
Österreich und dem Königreich Belgien über 

Soziale Sicherheit samt Schlußprotokoll 

Die im Rahmen icLes g,egelllständi1ichen Abkom
mens v'ereinbarten Regelungen haben ,in gleicher 
Weise wie die Abkommen mit Frankreich, Luxem
burg 'Und den Niedel'landen im Hinblick auf die 
Mi!tgliedschaftBelgiens hei :der EWG in besonders 
stark,ern Maße die die So~iaLe Sicherheit der Wan
derarbeitnehmer in derEWG r,egdnden Ver
ordnungen des Rates der EWG zum Vorbild. 

In .der Kr,ankenversicherung werden ,die Lei
stungsansprüche nach folgenden Gesichtspunkten 
geregelt: 

1. Wiah1"ung des Anspruchs auf Leistung,en, 
wenn ,der V,ersicherungsfall wähI1endeines vor
uber;gehenden Aufenthaltes im anideren Vertr,ags
staat eintritt (z. B. wenn 'ein Dienstnehmer zu 
Arbeiten ,in ,das Gebjet des anderen Vertrags
staates ,entsen,det wU1"de und dort erkrankt); 

2. W,athrung ,des Anspruchs auf LeiSltungen 
aus der V,ersicherung ,des ,einen V,ertragsstaates, 
wenn sich der Alnspruchsberechtigte nach Eintritt 
des VersicherungsfialLes ,indenander,en V'ertrags
staat' begibt; 

3.aushilfsweis,e Gewährung von LeilSTtungen 
in ,den vorhin erwähnten ,Fällen, sowLe an ,die 
Angehörigen eines Versicherten, :die im anderen 
Ve.rtragSlSta,at wohnen, durch ,den Versicherungs
träger d,veseJs Staates nach den für ,ihn geltienden 
Rechtsvo,roSchtfi:f~en gegen Erstattung durch den 
leilstlungspflich1li.gen Träger. 

In der Pe;"sionsversicherung (Alter und Tod) 
erfolgt, f.alls ein Versicherter in berden Vertr,ags
stJaaten Versich,erungsZieiiten zurückgelegt hat, die 
Leistungsbemessung grundsätzl,ich in der 'Weise, 
daß die aus ,den Pelllsionsv,ersicherungen der bei
den Vertragsstaaten gebührenden T,e~lleis1JUngen 
nach dem ZeitenverhäItnis ,der ,il! ,diesen Staaten 

zurückgdegtten Vemicherungszeiten berechnet 
werden. 

Hinsichtl~ch der Leistung,en bei Invaj,~dität gilt 
grundsätzlich ,dasi>e1he. 

In der Unfallversicherung haben ,die Venliche
rungstiräger bei FestsetzullIg von R.enten auf 
Grund eines Arbeitsunf,alles bzw.einer Berufs
krankhe~t den Gmd ,der ErwerbsfähigkeitlSmin
derung ,durch im andel'en Vert1"agsstaat fruher 
emget1"etene ArbeitsunfäHe (Berufskrankheiten) 
zu berücksichtigen. Di,e Gewährung von Leistun
gen bei Auf.enthalt ,des Anspruchsberechtigten 
im anderen Ver1lragsstaat wurde analog den. für 
den Bereich der Krankenversicherung vereinbar
tJen Bestimmungen geregelt. 

In der Arbeitsllosenversicherung werden bei 
der Beul'lteilung ,der Frage, ob ,di,e Anwartschaft
Zleit für :die Gewährung ,des Arbcitslosengeldes 
erfüllt ~st, unter bestimmter VOl'laussetzung ,dLfi 
arbeitslosenversichel1Uil1gspflichtig,en B·eschäfti
gungszeiten in den beiden Ve1"tragssta'aten zUJSam
mengerechnet. Für das öster1"eich~,sche Karenz
ur.Jaubsgeld erfolgt jedoch keine Zusammenrech
nung der V,ersicherungszeiten. WeitJers erhalten 
lie1gische D.i:etlJStnehmer t,n österreich keine Not
staondshilfe. 

Auf dem Gehiet ,des Familienlastenausg1eiches 
sieht das Abkommen tim wes,entlich,en .die gegen
~eitJige Gewährung der FamiEenbeihllfen samt 
erhöhter Famil'~enbeilhilf,en für behinderte Kinder 
vor. Es heziehtsich jedoch nicht tauf andere Lei
stungen ·aus ,dem FamiHenlastenausgleich, wie 
etwa ,die Gebur:nenbeihilf.e. 

Der Ausschuß für soz1a:le Verwaltullg ha;t das 
,geg,enständliche gesetzändemd.e und g,esetzeser
gänzende Abkommen in sei,ner Sit~ng am 
23. Feber 1978 :in AnWiesenheit von Bundesmi
nister Dr. W e 11 ß ,e n b er g in Verhandlung ge
nommen. Nach ,ei,ner Debatre, an ,der ,sich die 
Abgeordneten Dr. S c h w ci m me rund Me 11: e r 
beteiligten, wurde einstimmig beschlossen, dem 
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Nationalrat die Genehmigung ,des Abschlusses des 
AbkommenS zu ,empfehlen. 

Weiters wurden vom Ausschuß folgende Be
richtigung,en im fl"anzösischen Text zur Kennt
nis genommen: 

- Im Abschnitt IYsoll es !in .der überschrift 
der franzö~sch'en FaiSsungstatt "DiJspositi'Ve5 
,diverses" richtig "Dispositions diverses" 
heißen. 
Weiters ist ,im AbschIlJitt IY Aroikel 37 der 
französischen Fassung ,der tfehlende Absatz 7 
mit folgendem Text einzusetzen: 
"En matier,e d'assistance judJicia:ire, les 
dispositions des conVlentions l"elacives a la 
procedure civrle 'en vligueurentre Jes deux 
Etats contraetants sont app1icahLe par 
analogi,e. " 

Steinhuber 
Berichterstatter 

Dem Ausschuß für soziale Yerwaltung erschien 
die Erhssung von Gesetzen im Sinne ,des Al"t. 50 
Abs. 2 B-YG zur überfühl'lung des Yertr.agsin
haInes in ,die innerstaatl,iche Rechpsorrdnung nicht 
erforderLich. 

Als Ergebnis seiner Berapung stellt der Aus
sch·uß für soziale Y'erwaltung <somit .den A n
t rag, <i,er Nationalrat wolle beschließen: 

Der Absdrlußdes Abkommen-s zw,ischender 
Repub1Lk österreich und dem Königreich Belgilen 
üher Soz,iale Sicherheit &amt Sch,1ußprotokoll 
(703 der Beilagen) wird verfassungsmäßig ge
nehmigt. 

Wien, 1978 02 23 

Pansi 
Obmann 
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